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Die gescheiterten
Gesetzesvorhaben

Aus der Vielzahl der gescheiterten Geset-
zesvorhaben der letzten Legislaturperi-
ode sollen nur einige herausgegriffen wer-
den, die weite Bevölkerungskreise und
mittelständische Unternehmen insbeson-
dere in Ballungsräumen betreffen. Ob-
wohl Steueranpassungen an die Inflati-
onsrate, wie es in zahlreichen zivilisier-
ten Staaten üblich ist, nicht im Wider-
spruch zur Haushaltskonsolidierung ste-
hen (vgl. Peffekoven 2011), werden die-
se sachgerechten Anpassungsmaßnah-
men in Deutschland seit Jahrzehnten nur
mit erheblicher Verzögerung und dann
vergangenheitsorientiert ohne Berück-
sichtigung der realen Preisentwicklung
vorgenommen (vgl. Küffner 1982; Dziad-
kowski 2005; Kleinmanns 2010).

Aus dem Fächer der Gesetzesvorlagen
insbesondere zur Steuerentlastung auf
dem Gebiet der Einkommensteuer wur-
de lediglich die leichte Anhebung des
Grundfreibetrags nach § 32a Abs. 1 EStG
für die Jahre 2013 und 2014 beschlos-
sen. Diese Erhöhungen sind allerdings

verfassungsrechtlich vorgegeben. Die
vorgenommenen Anhebungen dürften je-
doch wiederum unzureichend sein (vgl.
Bareis 2013), weil sie die reale Preisent-
wicklung für den Grundbedarf nicht wi-
derspiegeln. Dies gilt insbesondere in
Ballungsräumen mit ihren weit über-
durchschnittlichen Mietkosten (vgl. 
Dziadkowski 2008a; Broer 2012; Dom-
bret et al. 2013).

Mehrheitlich abgelehnt wurde im Bundes-
rat u.a. das ursprüngliche Gesetz zum Ab-
bau der kalten Progression, obwohl die-
ser Entwurf nur eine geringe Milderung
der auf kaltem Wege vorgenommenen
Progression vorsah. Es ist der Eindruck
entstanden, dass die Mehrheit der Volks-
vertreter weitgehend Bürgernähe vermis-
sen lässt (vgl. Dziadkowski 1985; Kirch-
hof 1988; Einkommensteuer-Kommissi-
on 1995; Homburg 1995; Lehner 2004).

Selbst ein Vorschlag zur Anhebung der
seit 1975 »eingefrorenen« Freibeträge für
Behinderte nach § 33b EStG und zur An-
passung des Arbeitnehmerfreibetrags
(Deutscher Bundestag 2013) ist geschei-
tert (vgl. Bohsem 2013). Bei dem Arbeit-
nehmerpauschbetrag stand eine Erhö-
hung von 130 Euro pro Jahr zur Diskus-
sion. Die Pauschbeträge für Behinderte
sollten nach fast 40 Jahren um 90 bis
530 Euro je nach dem Grad der Erwerbs-
minderung pro Jahr erhöht werden (vgl.
Dziadkowski 2008).

Dass das Gesetz zur steuerlichen Förde-
rung von energetischen Sanierungsmaß-
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nahmen (vgl. Horst 2013) ebenfalls gescheitert ist, über-
rascht nicht mehr. Ein Gesetzestorso wurde nach Umtau-
fung in »Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsge-
setzes« mit einer Passage zum Energiewirtschaftsgesetz,
die allerdings keine steuerliche Relevanz beinhaltet, verab-
schiedet. Zusammenfassend muss man festhalten, dass die
Gesetzesvorhaben, die zu einer leichten Verringerung der
Steuerbelastung der Bevölkerung hätten führen können,
dem Machtspiel der Politik und dem Wahlkampf geopfert
wurden. Vertreter des Volkes bilden nicht die entscheidungs-
fähige Mehrheit. Ein Grund ist auch die Tatsache, dass in
Deutschland schon lange »recht reformabstinente Finanz-
minister« herrschen (vgl. Tipke 2013, 1811 ff.). In Verken-
nung der Sachzusammenhänge erblicken sog. Spitzenpo-
litiker in notwendigen Tarifkorrekturen »Steuergeschenke«
an die Bürger. 

Joachim Lang hat kürzlich treffend festgestellt, dass das
Schweigen des Gesetzgebers auch positiv bewertet wer-
den kann, da sich Rechtsanwender nicht mit Steuerände-
rungen beschäftigen müssen. »Mit dem Schweigen des Ge-
setzgebers war allerdings auch Reformstille verknüpft«, so
Lang (2013a) mit Hinweis auf Paul Kirchhof und sein »Mag-
num Opus der Steuerreform« … der »Reformentwurf zur Er-
neuerung des Steuerrechts« (Lang 2012). Auf absehbare
Zeit dürften damit echte Reformmaßnahmen unmöglich ge-
worden sein (vgl. Dziadkowski 2011; Wagner 2011; Peffe-
koven 2011), obwohl diese entgegen vereinzelter Meinun-
gen wohl »nötig« wären (z.B. Wagner 2012).

Allerdings drohen Steuererhöhungsregelungen. So will Peer
Steinbrück u.a. künftig auch Mieten der Mehrwertsteuer un-
terwerfen – allerdings zum reduzierten (vielleicht leicht er-
höhten) Steuersatz nach § 12 Abs. 2 UStG.

Der heutige linear-progressive Tarif bei Inflation

Die progressive Gestaltung des Einkommensteuertarifs wird
nach herrschender Ansicht dem Leistungsfähigkeitsprinzip
geschuldet (vgl. Hey 2013). Das Prinzip bildet den grundle-
genden Steuergerechtigkeitsmaßstab (vgl. Tipke 2013,
1251). Der ab 1990 eingeführte Tarif mit einer linear-progres-
siven Prägung hat die Verwerfungen früherer »überprogres-
siver« Tarifgestaltungen gemildert, kann aber die Besteue-
rung von Scheingewinnen und Scheineinkommen nicht ver-
hindern (vgl. Kleinmanns 2009). Das Nominalprinzip bewirkt
nach wie vor, dass die kalte Progression ihre Wirkung ent-
falten kann, zumal wenn über längere Zeiträume sachlich
gerechtfertigte Freibeträge bzw. Pauschbeträge der inflatio-
nären Entwicklung nicht angepasst werden (vgl. Broer 2012).
In der Vergangenheit hat der Gesetzgeber die Progression
»heimlich oder auch unheimlich« dadurch verschärft, dass
er Freibeträge »abgeschmolzen« hat. Beispiele mit hohem
Wirkungsgrad stellen der Arbeitnehmer-Pauschbetrag oder

der Sparerfreibetrag dar. Kraft Amtes wurden so Arbeitneh-
mer zu Gutverdienern oder Kleinsparer zu Normalsparern
erkoren.

Der derzeitige linear-progressive Formeltarif täuscht zusätz-
lich durch seine mathematische Genauigkeit Steuergerech-
tigkeit vor. Die tatsächliche Steuerbelastung ist für Steuer-
zahler, die nicht der Finanzverwaltung angehören, kaum er-
kennbar, zumal die früheren Tabellen abgeschafft und nicht
mehr amtlich veröffentlicht werden. Bei der Diskussion um
den Spitzensteuersatz wird vielfach unterschlagen, dass sich
die Erhöhung oder Senkung des Spitzensteuersatzes im ge-
samten Progressionsbereich auswirkt, sofern nicht die Ta-
rifformel neutralisierend umgestaltet wird (vgl. Bareis 2013).
In der Vergangenheit wurde jedoch regelmäßig bei Senkung
des Spitzensteuersatzes die linear-progressive Zone i.S. des
§ 32a Abs. 1 Nr. 3 EStG verkleinert. So wurden immer mehr
Erwerbstätige zu Gut- und Spitzenverdienern befördert. Be-
gann die obere Proportionalzone z.B. 1958 bei 110 040 DM,
so wurde sie 2002 bei Einführung des Euro auf 55 007 Euro
bestimmt (vgl. Dziadkowski 2011, 8). Der Gesetzgeber ging
somit davon aus, dass das in 1958 erzielte Nominalein-
kommen dem Einkommen von 2002 auch real gleich be-
lastbar sei. Jede weitere Preiserhöhung, Kaufkraftminde-
rung oder Geldwertverschlechterung trieb und treibt das
Steueraufkommen in die Höhe. Maßnahmen zum Abbau der
kalten Progression sind daher seit Jahren überfällig (vgl.
bereits von Bockelberg 1971; Dziadkowski 1985; 2003;
Stern 2002; Bareis 2013).

Ein Problem besonderer Art liegt darin, dass bei der Fest-
stellung der Verfassungswidrigkeit eines Tarifelements
(Grundfreibetrag/Nullzone) eine rückwirkende Anhebung des
Grundfreibetrags durch das Bundesverfassungsgericht nicht
vorgenommen werden kann oder vorgenommen werden
wird. Bereits 1992 wurde dem Gesetzgeber lediglich auf-
gegeben, die verfassungswidrige Norm für die Zukunft zu
ändern. Wenn man bedenkt, dass eine rückwirkende Anhe-
bung des Grundfreibetrags ab dem Jahre 1978 – erstmals
festgestellte verfassungswidrige Regelung – das Volumen
eines damaligen Jahreshaushalts angenommen hätte, kann
man erst den Umfang der kontinuierlichen Überbesteuerung
ermessen (vgl. Kirchhof 1993). Das bedeutet, dass die heu-
tige Überbesteuerung durch zu geringe Grundfreibeträge –
insbesondere in den Ballungsräumen – für den Fiskus kein
Risiko beinhaltet. Eine Rückzahlung bliebe ihm selbst dann
erspart, wenn vielleicht in einem Jahrzehnt der Grundfrei-
betrag wieder für verfassungswidrig erklärt würde. Eine in-
flationsbedingte Überbesteuerung oder Teilenteignung blie-
be ungesühnt. Der Rechtsschutz in Steuersachen ist nach
wie vor lückenhaft. Das gilt auch für den Rechtsschutz durch
die Verfassungsgerichtsbarkeit (vgl. Tipke 2013, 1550 ff.).
Bei Fragen von allgemeiner Bedeutung, wie z.B. der Ein-
kommensbesteuerung, bildet die Haushaltslage des Staa-
tes eine gewisse »Pfändungsfreigrenze«, die den Staats-
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haushalt auch bei verfassungswidriger Überbesteuerung der
Steuerbürger schützt. Schon Haller sah 1976 in einer vom
Staat verursachten Inflation eine Notwehrmaßnahme. Ob-
wohl er nicht die Frage der kalten Progression diskutiert hat-
te, hätte er diese wohl für eine unvermeidbare Nebenwir-
kung angesehen (Haller 1976). Dieser Rückblick in die Ver-
gangenheit macht deutlich, wie es um den individuellen
Rechtsschutz des Steuerzahlers bestellt ist und weitgehend
immer sein wird. Betrachtet man die heutige Überschuldung
und die überbordenden Lasten, die in absehbarer Zeit noch
angehäuft werden (vgl. Sinn 2012, 395 ff.), ist nicht damit
zu rechnen, dass in diesem und dem nächsten Jahrzehnt
reale Entlastungen für die erwerbstätigen Steuerzahler zu
erwarten sein dürften (vgl. Kirchhof 2012). 

Die Entwicklung der progressiven Besteuerung

Bekanntlich entwickelte sich die Besteuerung von Personen
– zunächst nur von natürlichen Personen – vom Zehnten
über bestimmte Proportionaltarife und Staffeltarife hin zu
progressiven Tarifen in unterschiedlicher Gestalt. Nach »er-
drosselnden« Tarifen bis hin zu 90% in der Besatzungszeit
nach dem 2. Weltkrieg und weiter bis zu mathematisch kons -
truierten Formeltarifen mit umfangreichen Nachweisen. 

Die erste nachweisbare Steuerprogression im jüdisch-christ-
lichen Kulturkreis kann man dem Alten Testament entneh-
men (vgl. Abb. 1). 

Die Besteuerung knüpfte an die physische Leistungsfähig-
keit an und berücksichtigt die zunehmende wie auch die ab-
nehmende körperliche Leistungsfähigkeit sowie die zur da-
maligen Zeit geringere Leistungsfähigkeit des damals schwa-
chen Geschlechts.

Wegen der anhaltenden Diskussion in Deutschland um
verschiedene Tarifformen möge man sich der damaligen
einfachen Besteuerung erinnern. Die m. W. älteste Rege-

lung zur progressiven Besteuerung, die in die Form einer
»Einfachsteuer« gegossen worden war, finden wir im Al-
ten Testament, und zwar im Dritten Buch Mose, Kapitel 27
»Gelübde«: 

Hier heißt es: » …, also daß Du seinen Leib schätzen musst,
so soll das die Schätzung sein: ein Mannsbild, zwanzig Jah-
re alt bis ins sechzigste Jahr, sollst du schätzen auf fünfzig
Silberlinge nach dem Lot des Heiligtums, ein Weibsbild auf
dreißig Silberlinge. Von fünf Jahren bis auf zwanzig Jahre
sollst du ihn schätzen auf zwanzig Silberlinge, wenn’s ein
Mannsbild ist, ein Weibsbild aber auf zehn Silberlinge. Von
einem Monat an bis auf fünf Jahre sollst du ihn schätzen
auf fünf Silberlinge, wenn’s ein Mannsbild ist, ein Weibsbild
aber auf drei Silberlinge. Ist er aber sechzig Jahre alt und
darüber, so sollst du ihn schätzen auf fünfzehn Silberlinge,
wenn’s ein Mannsbild ist, ein Weibsbild aber auf zehn Sil-
berlinge.«

Es handelte sich folglich nicht um einen Unisex-Tarif, wie er
heute z.B. im Versicherungsrecht eingeführt worden ist. In-
soweit weicht die damalige Einfachsteuer auch von den der-
zeitigen Einkommensteuertarifen ab, die nicht geschlechts-
spezifisch ausgerichtet sind.

Die kalte Progression als Dauerzustand 
der »Neuzeit«

Die kalte Progression ist eng verknüpft mit der »naturgesetz-
lichen« inflationären Entwicklung. Die kalte Progression ist
eine Erscheinung, die bei Steuerpolitikern in aller Munde
ist, aber von der Mehrheit der Entscheidungsträger offen-
bar gewünscht wird. Daher wurde auch kürzlich wieder das
»Gesetz zum Abbau der kalten Progression« zur Winterszeit
auf dem Altar politischer Machtkämpfe geopfert (vgl. Tipke
2013). Die Steuerpolitik der »interessengeleiteten Wahlde-
mokratie« soll, weil vom Volk gewählt, »den Steuergeset-
zen eine Autorität, die keinem juristischen Systemdenken
und keinem ökonomischen Effizienzmodell zu eigen ist,« ver-
leihen. Sie bilde »die demokratische und rechtsstaatliche Au-
torität, in das Eigentum der Steuerbürger einzugreifen und
ihnen Jahr für Jahr und in großem Stil wesentliche Opfer ab-
zuverlangen.« (Schön 2008). 

Würde diese Meinung dem Demokratieverständnis unse-
rer heutigen Zeit vollends entsprechen, wäre ein Freibrief
für jegliche Gestaltung des Gesetzgebers erteilt. Es könn-
te zu einem schrankenlosen Steuerrecht führen. Die Wider-
stände gegen die geplanten Entlastungsmaßnahmen aus
der jüngsten Zeit lassen die Gefahren, die mit einer sol-
chen Auffassung verbunden sind, erahnen. Daher sollte und
muss dieses Meinungsbild an konkreten Sachverhalten ge-
prüft und hinterfragt werden. Ein Festhalten an der bishe-
rigen Tarifstruktur unter Ignorierung der realen Preisentwick-
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lungen – insbesondere auf dem Wohnungsmarkt in Bal-
lungsräumen (vgl. Woeckener, Promann und Freund 2012)
– führen zu Verwerfungen, die zu einer verfassungswidri-
gen Überbesteuerung führen. In einem Sozialstaat müs-
sen nicht nur die sozialrechtlichen Vorgaben des Grund-
gesetzes, sondern ebenfalls die steuerrechtlichen »Grund-
rechte« gewahrt werden (vgl. Mellinghoff 2012; Marx 2012;
Herzog 2012, 12.ff).

In einer jüngeren Untersuchung zu Verteilungswirkungen
einer Tarifreform wurde der kalten Progression besondere
Aufmerksamkeit gewidmet (vgl. Houben und Baumgarten
2011). Die kalte Progression wurde der Schnittmenge der
Themengebiete »Heimliche Steuererhöhungen« und »Infla-
tionsberücksichtigung« zugeordnet. Es wurde festgestellt,
dass heimliche Steuererhöhungen nicht nur inflationsbedingt
im Wege der kalten Progression, sondern auch aufgrund
von Realwachstum entstehen.

Zutreffend wird darauf hingewiesen, dass eine vollständige
Inflationsberücksichtigung bei der Besteuerung mehr um-
fasst als die auf den Einkommensteuertarif bezogene Fra-
ge der kalten Progression, was weitgehend allerdings in
der politischen Diskussion geschieht. Insbesondere seien
auch alle Festbeträge des EStG betroffen. Es handelt sich
hierbei um Freibeträge und Freigrenzen (vgl. Traxel 1986;
Broer 2012).

Um zu vermeiden, dass der Staat von der Inflation auf-
grund überproportional steigender Steuereinnahmen pro-
fitiert, müssten alle Festbeträge jährlich um die Inflations-
rate erhöht werden. Wagner hat bereits
mehrfach darauf aufmerksam gemacht,
dass die »Besteuerung nicht inflationsbe-
reinigter Nominalzinsen … eine enteig-
nungsgleiche Wirkung« entfaltet, »die kei-
ne Momentaufnahme, sondern ein Dauer-
problem darstellt.« Noch gravierender als
die steuerrechtlichen Gerechtigkeitsdefizi-
te einer vollen Besteuerung von Nominal-
zinsen seien »deren ökonomische Folgen
durch Flucht ins Ausland und den Kon-
sum.« (Wagner 2010, 351). Die Scheinlö-

sung, die mit dem Sparerfreibetrag 1980 getroffen wur-
de, ist bekanntlich durch das Abschmelzen dieses Frei-
betrags in Richtung 0 Euro inzwischen wieder aufgege-
ben worden. Vorschläge zur Erfassung lediglich der Re-
alverzinsung waren nicht aufgegriffen worden. Ebenso
wurde eine Korrektur auf Basis des Spareckzinses nicht
umgesetzt. Eine Besteuerung von Realeinkommen, die
den Fiskus zu einer verstärkten Ausgabendisziplin anre-
gen könnte, wurde bislang von allen Bundesregierungen
erfolgreich abgewehrt. Das Festhalten am totalen Nomi-
nalwertprinzip wird damit untermauert, dass eine Infla -
tionsbereinigung im Rahmen der Steuerfestsetzung un-
absehbare Auswirkungen auf das gesamte Wirtschafts-
system hätte. 

Houben und Baumgarten gehen in ihrer Untersuchung so-
dann der Frage nach, wie und in welchem Umfang heimli-
che Steuererhöhungen messbar sind. Exemplarisch wird die
Belastungsveränderung bei Arbeitnehmern untersucht. 

Ein alleinstehender Arbeitnehmer verdient im Jahr 2010
30 000 Euro, das zu versteuernde Einkommen (Bemes-
sungsgrundlage) beträgt 22 000 Euro. Die Inflationsrate be-
trägt »amtlich« 2%. In gleichem Umfang steigt sein Brutto-
verdienst. Seine Kaufkraft hat sich also nicht verändert. Geht
man davon aus, dass sich die steuerliche Bemessungs-
grundlage ebenfalls um 2% erhöht hat, ergibt sich für 2011
ein zu versteuerndes Einkommen von 22 440 Euro. Die Ein-
kommensteuer 2010 beträgt 3 249 Euro, der Durchschnitts-
steuersatz 14,77%.

Die Einkommensteuer 2011 hingegen beträgt 3 372 Euro
der Durchschnittssteuersatz 15,03%. Der Fiskus partizipiert
nicht nur absolut, sondern auch relativ stärker. Durch den
»Nominalaufstieg« des Arbeitnehmers in eine höhere Ge-
haltskategorie wird dieser »überhöht« belastet, da seine Kauf-
kraft gesunken und die Einkommensteuer gestiegen ist. Hin-
zu kommt noch die zunehmende Belastung durch Sozial-
abgaben. Geht man nach Houben und Baumgarten exem-
plarisch davon aus, dass die Inflationsrate lediglich 1% be-
trägt, ergeben sich bereits merkliche Wirkungen durch die
kalte Progression. Einige Daten sollen diese Situation ver-
deutlichen. In Tabelle 1 wird gezeigt, in welcher Höhe Steu-

Inflationsberücksichtigung und heimliche Steuererhöhungen

Quelle: Darstellung des Autors.

Inflationsberücksichtigung

kalte
Progression

Inflationsberücksichtigung und heimliche Steuererhöhungen

Quelle: Darstellung des Autors.

üI heimliche Steuererhöhung

Scheingewinn-
besteuerung

kalte
Progression Nichtberücksichtigung 

von Realwachstum

Abb. 2

Tab. 1 
Kalte Progression 

Einkommen 2010 
(in Euro) 

Einkommen 2011 
(in Euro) 

Steuermehrbelastung durch 
kalte Progression relativ zur 

Steuer (in %) 
8 500 8 585 16,77  

10 000 10 100 4,62  
15 000 15 150 1,63  
20 000 20 200 1,00  

100 000 101 000 0,24 
Quelle: Houben und Baumgarten (2011); Darstellung des Autors. 
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erzahler nach dem geltenden Tarif von der kalten Progres-
sion betroffen sind.

Hinzu kommen noch die entsprechenden Erhöhungen bei
den Annexsteuern (z.B. Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag), die merklich sind (vgl. Baumgarten 2012; Seer
2013). Es zeigt sich, dass der Anstieg bei geringen Ein-
kommen besonders stark ist. Das bedeutet, dass die Mas-
seneinkommen für den Fiskus bei Inflation die relativ ergie-
bigsten Steuerquellen bilden. Ein Tarifelement bewirkt be-
sonders kräftig die Entwicklung der kalten Progression.
Es ist der Grundfreibetrag bzw. die sog. Nullzone. Dieser
Betrag soll das verfassungsrechtliche Verschonungsgebot
zur Freistellung des Existenzminimums von der Einkom-
mensbesteuerung einfachgesetzlich umsetzen (vgl. Bareis
2013).

Dieser Grundfreibetrag wurde zwischen 2004 und 2008
auf 7 664 Euro eingefroren. Der Gesetzgeber hat somit
unterstellt, dass es in diesem Zeitraum keine Preiserhö-
hungen gab. Offensichtlich hat er sich weit vom Leben
eines europäisch geprägten Durchschnittsverbrauchers
entfernt. Diese »Nichterhöhung« fand statt, obwohl be-
kanntlich jedes Jahr merkliche Geldwertverluste eingetre-
ten sind.

Weiterhin wurde die Progressionswirkung bei mittleren Ein-
kommen noch dadurch verstärkt, dass die Grenze zur obe-
ren Proportionalzone von 2004 bis 2008 auf 52 152 Euro
festgeschrieben war (vgl. Dziadkowski 2011, 8). Auch die
leichten Anhebungen dieser Grenze 2009 auf 52 552 Euro
und 2010 auf 52 882 Euro berücksichtigt nicht die Geld-
wertentwicklung.

Der Gesetzgeber hat allerdings versucht, durch Senkun-
gen des Spitzensteuersatzes von 45% 2004 auf 42% 2005
dieser Entwicklung entgegenzutreten (vgl. Houben und
Baumgarten 2011).

Es stellt sich in diesem Zusammenhang immer wieder die
Frage, warum der Gesetzgeber unbedingt am Formeltarif
festgehalten hat und weiterhin festhalten will, obwohl die-
se Tarifform nur eine Scheingerechtigkeit vortäuscht. Be-
kanntlich hängt die Steuerbelastung weit stärker von der
Ermittlung der Bemessungsgrundlage ab (vgl. Dziadkowski
1999). Ein Mehr an Transparenz würde ein Stufentarif bie-
ten, weil jeder Steuerbürger seine Einkommensteuerlast
aus einer Stufentabelle leicht ablesen könnte (vgl. Sinn,
Leibfritz und Weichenrieder 1999, 2, 6 f. mit Tab. 1 und 2).
Vielleicht will der Gesetzgeber aber verhindern, dass die
Schulmathematik noch mehr an Boden verliert. Dass je-
doch seit einigen Jahren auf die Veröffentlichung amtli-
cher Tabellen verzichtet wird, ist nicht als bürgerfreundlich
anzusehen. 

Zur realitätsfernen Ermittlung der Inflationsrate
für das Existenzminimum

Bekanntlich errechnet das Statistische Bundesamt eine Viel-
zahl von Wertentwicklungen. Betrachtet man die Preisent-
wicklung beim Grundbedarf eines Menschen in Deutsch-
land, ist man überrascht, wie gering die jeweiligen Inflati-
onsraten amtlich ermittelt worden sind. Der Grund hierfür
liegt offenbar in der Vergangenheitsorientierung und reali-
tätsfernen Preiserhebungen. Jüngst wurden in Freiburg
Ermittlungen über den Kaufkraftverlust der Rentner im letz-
ten Jahrzehnt angestellt und inzwischen veröffentlicht. Es
hat sich gezeigt, dass die Realeinkommen merklich ge-
sunken sind.

Für die Ermittlung des steuerrechtlichen Grundfreibetrags
nach § 32a EStG, der das Existenzminimum vor dem Zu-
griff durch die Einkommensteuer bewahren soll, werden
die Daten für den jeweiligen Veranlagungszeitraum offen-
sichtlich ausgeblendet. Nimmt man das Jahr 2013, so ver-
misst man die seit längerer Zeit bekannten Erhöhungen
bei den administrativen Preisen. Ebenso bleiben erkenn-
bare Preisentwicklungen auf dem Nahrungsmittelmarkt,
dem Wohnungsmarkt (vgl. Dombret et al. 2013) und ins-
besondere auf dem gewendeten Energiesektor unberück-
sichtigt.

Es müssten zeitnahe Erhebungen vorgenommen werden,
die die »Inflation« für den Durchschnittsverbraucher realitäts-
nah messen. Vor allem müsste ein realitätsnaher »Waren-
korb für Grundbedarf« als Basis gewählt werden. Wenn die
Preise für notwendige Güter und Leistungen um 3,1% bis
zu 30,8% steigen, kann die »Inflationsrate« nicht lediglich
2,2% betragen. Allein die Steigerungen für Mieten und Miet-
nebenkosten sowie Strom und administrative Bereiche sind
frühzeitig bekannt und können in die Berechnung einbezo-
gen werden. »Veraltete Daten« führen automatisch zu einer
Überbesteuerung, weil das gesamte Tarifgefüge der Einkom-
mensteuer beeinflusst wird (vgl. Bareis 2013).

Vorschlag »Bayern-Tarif« zur Regionalisierung
weiterer Steuertarife

Der im November 2012 vom Staatsminister der Finanzen in
Bayern Markus Söder vorgeschlagene Bayern-Tarif zielt dar -
auf ab, nach Gewerbesteuer, Grunderwerbsteuer, Grund-
steuer weitere Steuertarife zu regionalisieren (vgl. Handels-
blatt 2012). So sollen Unternehmen und andere Steuerpflich-
tige unter bestimmten Voraussetzungen in den jeweiligen
Bundesländern in Abweichung von den derzeitigen bundes-
einheitlichen Tarifen nach Landesrecht durch Abschläge ent-
lastet werden. Der Vorschlag sieht zunächst für Bayern Ab-
schläge bei der Lohn- und Einkommensteuer, bei der Erb-
schaftsteuer und den Annexsteuern vor.
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Söder wolle das Recht erkämpfen, Steuern zu regionalisie-
ren. So solle die Einkommensteuer schrittweise um 3% ge-
senkt werden und die Steuerzahler in Bayern um ca. 2,7 Mrd.
Euro entlastet werden. Diese Lösung solle allerdings nicht
nur für Bayern gelten. Regionaltarife könnten für alle Bun-
desländer erwogen werden. Ggf. will Bayern im Alleingang
Steuern senken.

Andere Hochpreisländer könnten sich diesen Überlegun-
gen anschließen, allerdings wäre hierzu eine Neuregelung
der Gesetzgebungskompetenz, die grundgesetzlich veran-
kert ist, notwendig. Derzeit ist aber nicht zu erwarten, dass
die Nehmerländer des Finanzausgleichs einer entsprechen-
den Verfassungsänderung zustimmen würden. Die ange-
strebte Regionalisierung ist somit augenblicklich nicht durch-
setzbar (vgl. zur Gesetzgebungskompetenz Tipke 2013
1325 ff.). Mittelfristig könnte der Vorschlag Anhänger fin-
den, sofern nicht von der Mehrzahl der Länder Einbußen
befürchtet werden müssten. Da der Korrekturbedarf hin-
sichtlich der Einkommensbesteuerung (Existenzminimum,
Progression) erheblich ist und die Überbesteuerung im Rah-
men der Tarifgestaltung immer mehr zunimmt, sollte wegen
der hohen Dringlichkeit nach einer Zwischenlösung gesucht
werden.

Bekanntlich sind die bundeseinheitlichen Lebensbedingun-
gen, die im Ideal den Politikern vorschweben, nicht reali-
sierbar. Insbesondere führen die unterschiedlichen Ein -
kommens erzielungsmöglichkeiten mit gravierend unter-
schiedlichen Preisverhältnissen dazu, dass durch die bun-
deseinheitliche Tarifstruktur die Progression eine doppel-
te Wirkung entfaltet. Höhere Lebenshaltungskosten ver-
ringern in den Ballungsräumen die realen Einkommen. Die
erzielbaren höheren Bruttoeinkommen werden zum Teil
oder gänzlich durch die höheren Ausgaben für den Grund-
bedarf aufgezehrt. Bei vergleichbaren Nominaleinkommen
ist das Nettoergebnis in Zentren negativ. Daher werden
ggf. auch sogenannte Ballungsraumzulagen gewährt, die
aber das steuerliche Problem nicht lösen. Insbesondere
die Ausgaben für den Grundbedarf »Wohnen« sind exor-
bitant gestiegen (vgl. Dombret et al. 2013; Dorfmeister
2013). In der Tat muss ein Teil der Unterkunftskosten in
Ballungsräumen aus versteuertem Einkommen bestritten
werden, während in anderen Regionen diese notwendigen
Ausgaben durch den Grundfreibetrag für das steuerfreie
Existenzminimum abgedeckt werden.

Zielführend wäre eine gesetzliche Lösung, die diese Verwer-
fungen beseitigt oder zumindest mildert. Die derzeitige Ein-
ebnung der Realität durch bundeseinheitliche Betrachtun-
gen und Durchschnittsberechnungen führt zu einem Verstoß
gegen den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Da die örtli-
chen bzw. regionalen Gegebenheiten im Sozialrecht immer
berücksichtigt werden müssen, entfernt sich das Steuer-
recht immer weiter von dem verfassungsrechtlichen Gebot

der Verteilungsgerechtigkeit. Steuerrecht und Sozialrecht
sollen die »prägenden – dabei komplementären – Rechts-
ordnungen finanzstaatlicher Verteilungsgerechtigkeit« sein.
In der Literatur und zum Teil auch in der Rechtsprechung
wird von einer »grundlegenden Wesensverwandtschaft« der
beiden Materien gesprochen (vgl. Jachmann 2003). Beide
Rechtsgebiete haben in wichtigen Teilbereichen die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des Bürgers zum Gegenstand.
Die Steuerzahlungspflicht soll »erst oberhalb der Grenze der
Befriedigung des existenziellen Bedarfs« einsetzen. Die Ge-
währung eines nur unzureichenden Grundfreibetrags – vor
allen in Ballungsräumen – bildet daher einen eklatanten Ver-
stoß gegen das Verfassungsrecht. Insbesondere durch
Wohngeld und Heizkostenkomponenten entstehen Verwer-
fungen zwischen Sozial- und Steuerrecht.

Vorschlag zur verfassungsrechtlich gebotenen
Verschonung des Existenzminimums vor der 
Einkommensbesteuerung

Der Grundfreibetrag wird seit ca. einem Jahrzehnt nur noch
unzureichend den gestiegenen Lebenshaltungskosten an-
gepasst. Hauptursachen sind die Vergangenheitsorien-
tierung bei der Wertermittlung, obwohl das eherne Natur-
gesetz der stetigen Geldentwertung seit Jahrzehnten al-
len Entscheidungsträgern geläufig ist, sowie die Vermen-
gung von Hochpreisregionen und Niedrigpreisregionen in-
nerhalb Deutschlands, wobei die Verwerfungen bekannt-
lich insbesondere beim Grundbedarf und hier vor allem bei
den Wohnkosten immer größer geworden sind und wei-
terhin immer schneller wachsen. Die Entfernung des Steu-
errechts vom Sozialhilferecht, das Anhaltspunkt für die Er-
mittlung des Grundbedarfs bilden soll, vollzieht sich im-
mer rasanter. 

Der Grundfreibetrag nach § 32a EStG soll Erwerbseinkom-
men in Höhe des Existenzminimums vom Zugriff der Ein-
kommensteuer verschonen. Der Steuerzugriff soll erst jen-
seits des Betrags, der »zur Schaffung der Mindestvoraus-
setzungen für ein menschenwürdiges Dasein benötigt wird«,
beginnen. Ebenso wie der Sozialstaat nach dem GG ver-
pflichtet ist, dem mittellosen Bürger diese Mindestvoraus-
setzungen erforderlichenfalls durch Sozialleistungen zu si-
chern, …, darf er dem Bürger das selbst erzielte Einkom-
men bis zu diesem Betrag … nicht entziehen. (BVerfG 1992).
Steuerrecht und Sozialhilferecht sollen hinsichtlich des Exis-
tenzminimums einheitliche Maßstäbe anlegen. Zur Herstel-
lung und Beibehaltung gleicher Steuerverschonungen ist es
erforderlich, dass der Grundfreibetrag nach § 32a Abs. 1
Nr. 1 EStG laufend den gestiegenen Lebenshaltungskos-
ten angepasst, d.h. entsprechend der tatsächlichen Inflati-
onsrate für den Grundbedarf erhöht wird (vgl. bereits Küff-
ner 1982). Da die jüngeren Preisentwicklungen in zahlrei-
chen Bereichen des Grundbedarfs bislang von Amtswegen
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nicht ausreichend zur Kenntnis genommen werden, ist ei-
ne verfassungskonforme Überarbeitung der Kernzahlen und
der realistischen Warenkörbe dringend notwendig, um wei-
tere Verfassungsverstöße zu vermeiden.

Wichtigstes Anliegen ist, dass realitätsnahes Zahlenmateri-
al verwendet wird. So dürfen bekannte Preiserhöhungen
nicht ignoriert werden. Erhöhungen administrativer Preise
(Verkehr, Strom, Wasser, Gas usw.) müssen z.B. bereits heu-
te in die Wertermittlung für 2013 und 2014 eingehen. Au-
ßerdem dürfen die stetigen Mieterhöhungen insbesondere
in den Ballungsräumen (z.B. München, Hamburg, Berlin) in
Höhe von 15–25% in den letzten sechs Jahren nicht unbe-
rücksichtigt bleiben. Gleiches gilt für die markant gestiege-
nen Mietnebenkosten, die sich vielerorts im letzten Jahr-
zehnt verdoppelt haben.

Voraussichtlicher Therapieerfolg und Ausblick

Das deutsche Steuerrecht, und insbesondere das Ertrag-
steuerrecht, leidet bekanntlich an zahlreichen Erkrankungen.
Es kann von diesen Erkrankungen befreit und geheilt wer-
den. Dies gilt vor allem in Zeiten sprudelnder Steuerquellen.
Nach eingehender Diagnose können erfolgreiche Thera-
pieansätze durchgeführt werden. Allerdings müssen einige
Bedingungen erfüllbar sein. 

Deutschland muss wieder eine gewisse Souveränität auf der
Haushaltsebene erlangen. Nach den Rekord-Steuereinnah-
men 2012 ist eine erfolgversprechende Therapie des er-
krankten Steuersystems möglich. Notwendig ist an erster
Stelle eine Bereitschaft der regierenden Parlamentarier, ei-
ne realitätsbezogene Besteuerung von Unternehmen und
anderen Steuerpflichtigen vornehmen zu wollen. Hierbei darf
die Wirkung der tatsächlichen Kaufkraftminderung nicht igno-
riert werden. Insbesondere dürfen Scheingewinne und
Scheineinkommen nicht der Ertragsbesteuerung unterwor-
fen werden (vgl. Kleinmanns 2009). 

Da eine sofortige Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen
– verbesserte Steuererhebung auf der Basis realer Werter-
mittlungen bei grundsätzlicher Beibehaltung des Nominal-
wertprinzips – nach der Bundestagswahl nicht durchführ-
bar sein dürfte, sollte als Sofortmaßnahme die Anhebung
der bestehenden Freibeträge und Freigrenzen in Anlehnung
an die Preissteigerungen seit Einführung bzw. letzter Anhe-
bung dieser Beträge vorgenommen werden. Grundlage
müsste eine »tatsächliche Inflationsrate für den Grundbe-
darf« bilden, ohne dass Verfälschungen durch Preisentwick-
lungen auf dem Gebiet von »nicht notwendigen« Gütern ein-
treten.

Die Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber dürfen allerdings
nicht die Augen vor realen Entwicklungen verschließen. Hier

sei nochmals nur auf den Mietmarkt und die Energiekosten
hingewiesen, weil diese derzeit die stärksten Preistreiber
sind. Bekanntlich belasten diese unabwendbaren Kosten
Unternehmen und Arbeitnehmer sowie Rentner in überbor-
dender Weise. Die Daten kann jeder der Tagespresse ent-
nehmen. Sie weisen zu Jahresbeginn weiterhin steigende
Tendenz auf und werden 2013 die Kaufkraft weiter stark
schmälern. Da das Realeinkommen breiter Bevölkerungs-
schichten auf dem Niveau des Jahres 2000 verharrt – be-
dingt u.a. durch die kalte Progression – besteht aktuell Hand-
lungsbedarf. Die jüngsten Ankündigungen von merklichen
Steuererhöhungen, die alle Steuerzahler erfassen könnten,
dürften ein untaugliches Mittel am allerdings tauglichen Sub-
jekt »Steuerbürger« sein. 

Bereits im August 2011 hat Rolf Peffekoven festgestellt,
dass Steuersenkungen nicht im Widerspruch zur Konsoli-
dierung stehen müssen und die vielfach verbreitete Mei-
nung, eine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte las-
se keinerlei Steuersenkungen zu, widerlegt. Politiker ver-
mengen bei ihren Argumentationen fast immer die Rück-
führung heimlicher Steuererhöhungen mit echten Steuer-
entlastungen. Insbesondere durch die Kaufkraftschwächung
in den letzten Jahren ist es zu einer heimlichen Überbe-
steuerung der Nominaleinkommen gekommen. Die reale
Steuerbelastung hat bei gleichbleibenden Realeinkommen
vor allem durch das Instrument der kalten Progression ste-
tig zugenommen. 

Auf dem Gebiet »Grundfreibetrag nach § 32a EStG« zwecks
Freistellung des Existenzminimums wäre die größte Chan-
ce gegeben, in einem Zwischenschritt zumindest bei der
Einkommensteuer eine Regionalisierung herbeizuführen.
Man könnte, wie früher bei der Besoldung im öffentlichen
Dienst, Orts- bzw. Regionalklassen bilden und sodann rea-
litätsnahe Grundfreibeträge festlegen. Bei der inzwischen
umfassenden Vernetzung der Behörden und der Finanzver-
waltung dürften sich die vielfach ins Feld geführten techni-
schen Bedenken nicht mehr als zutreffend erweisen. Eine
gerechtere Besteuerung der erwerbstätigen Bevölkerung
sollte das oberste Ziel der gewählten Volksvertreter sein. Es
könnte ein erster Schritt auf dem Weg zu einer wirklichen
Steuerreform werden (vgl. Sinn, Leibfritz und Weichenrie-
der 1999).

Abschließend soll dem interessierten Steuerexperten nicht
vorenthalten werden, welche Einschätzung zur Steuerpoli-
tik in Deutschland ein Nicht-Steuerexperte vorgenommen
hat. Treffend hat Peter Sloterdjik vor einiger Zeit in seinen
Handreichungen für die Ausbildung von Diplom-Bürgern u.a.
(Sloterdjik 2011, 56 f.) die Stellung des Steuerzahlers in der
modernen Demokratie auf den Punkt gebracht, wenn er fest-
stellt, dass mehr und mehr eine »Bürgerausschaltung mit-
tels Resignation« stattfindet. Sie führt zu einer zunehmen-
den Entpolitisierung der Bürger. Er führt aus:
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»In keiner Hinsicht sind die Bürger unserer Hemisphäre so
ausgeschaltet wie in ihrer Eigenschaft als Steuerzahler. Es
ist dem modernen Staat gelungen, seinen Angehörigen im
Moment ihrer materiellsten Zuwendung zum Gemeinwe-
sen, im Augenblick ihres Einzahlens in die gemeinsame Kas-
se, die passivste Rolle aufzudrängen, die er zu vergeben
hat: Statt die Geberqualität der Zahlenden hervorzuheben
und den Gabe-Charakter von Steuern respektvoll zu beto-
nen, belasten die modernen Fiskalstaaten ihre Steuerzah-
ler mit der entwürdigenden Fiktion, sie hätten bei der öf-
fentlichen Kasse massive Schulden, so hohe Schulden,
dass sie dieselben nur in lebenslangen Raten tilgen kön-
nen. Im Zentrum des modernen Bürgerausschaltungsge-
schehens findet man ein psychopolitisch völlig falsch kons -
truiertes Steuerwesen. Es raubt den steueraktiven Bür-
gern den Stolz und drängt sie in die Position von ewigen
Schuldnern des Leviathans. Je leistungsfähiger sie sich zei-
gen, desto tiefer stehen sie in der Kreide, je mehr sie zu
geben haben, desto mehr sind sie im Minus. Im Übrigen
werden die Steuerbürger neuerdings nicht nur im Augen-
blick ihres Einzahlens in die Gemeinschaftskasse zur Pas-
sivität verdammt, sie erleiden eine Passivität zweiten Gra-
des, seitdem der Staat sie hinterrücks an die Galeere der
öffentlichen Schulden gefesselt hat. Ohne zu begreifen, wie
ihnen geschah, sehen sich die Gebenden in eine Schick-
salsgemeinschaft neuen Typs verstrickt. Sie bilden ab so-
fort eine Kollektivschuldtruppe, die morgen und bis zu ih-
rem letzen Atemzug für das bezahlen wird, was Bürgeraus-
schalter von heute ihr aufbürden.«

Ein kleiner Hoffnungsschimmer scheint nach seinen Ausfüh-
rungen gegen Ende auf, wenn er einer gewissen Hoffnung
Ausdruck gibt: 

»Man sage nicht, die heutige Politik habe keine Visionen
mehr. Noch gibt es eine Utopie für unser Gemeinwesen.
Wenn das Glück auf unserer Seite ist und alle alles tun, was
in ihrer Macht steht, gelingt am Ende sogar das Unmögli-
che, die Staatsbankrottvermeidung. Sie ist von nun an der
rote Stern am Abendhimmel der Demokratie.« (57). 

Schließlich wagt er nach einer kurzen Auseinandersetzung
mit der Finanzkrise die Prognose, dass neue Architekturen
der Teilhabe entstehen könnten. »Die Postdemokratie, die
vor der Tür steht, wird warten müssen.« (58). Die jüngsten
Umfragen zum voraussichtlichen Wahlverhalten bestätigen
seine Empfindungen, dass auch bei uns, wie in den USA
üblich, die Wahlbeteiligung »auf unter 50% absinken« könn-
te, »ohne dass die politische Klasse Grund sähe, sich zu
beunruhigen«. (56).

Da die Anforderungen an Deutschland aus zahlreichen Re-
gionen eher wachsen denn sinken, wäre es zu begrüßen,
wenn die Volksvertreter mehr an ihr Volk denken würden.
Sie sollten dringlich an die Steuerkraft ihrer Bürger den-

ken und diese nicht überfordern. Die Berücksichtigung der
Geldentwertung müsste sachgerecht erfolgen und ihren
Niederschlag in den kommenden Steuergesetzen finden.
Insbesondere dürfen sich Regierung und Opposition nicht
gegenseitig blockieren. So müsste es einem sozialen
Rechtsstaat unwürdig sein, selbst leichte Anpassungen bei
Freibeträgen für behinderte Menschen nach § 33b EStG,
wie sie kürzlich geplant waren (Bundestag 2013), abzuleh-
nen und die antiquierten Beträge aus dem Jahr 1975 (!!!)
beizubehalten (vgl. Bohsem 2013; Dziadkowski 2008). Ei-
ne baldige Tarifanpassung, eine realitätsnahe Erhöhung
des Grundfreibetrags und anderer veralteter Freibeträge
tut Not. Eine Regionalisierung könnte hierbei in einem ers-
ten Schritt insbesondere die Steuerzahler in den Ballungs-
räumen vor ungerechtfertigten überhöhten Steuerbelas-
tungen verschonen. Demokraten sollten nicht nur dem Prin-
zip »Pecunia non olet!« folgen. Dies gilt, zumal die Krisen
in Europa und auf der Welt noch nicht überwunden sind.
Bekanntlich genießen wir derzeit »nur eine Atempause«
(vgl. Sinn 2013). Regionalisierung darf nicht auf das Sozi-
alwesen und die Sozialhilfe beschränkt werden (vgl. Kirch-
hof 2012). Verfassungsrechtlich ist es geboten, auch den
Steuerzahler sozial gerecht zu behandeln. 
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